
 

SEITE 1 | 2 

Liebe Mitglieder des Haushaltsauschusses, liebe interessierte Öffentlichkeit, 

 

hiermit lade ich euch herzlich ein zur   

 

3. Sitzung des Haushaltsausschusses 

am Dienstag, dem 09. Juni 2026 um 18:15 Uhr 

im UFO. 

 

Die vorläufige Tagesordnung der Sitzung lautet: 

 

TOP 1: Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

TOP 2: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 

TOP 3: Festlegung der Tagesordnung 

TOP 4: Bericht des Vorsitzenden und Anfragen 

TOP 5: Bericht des AStA und Anfragen 

TOP 6: Weitere Berichte 

TOP 7: Bestellung von Kassenprüfern für die Jahresabschlussprüfung 2024/2025 

TOP 8: Votum NHHP 2026/2027 

TOP 9: Verschiedenes 

 

Als Anlagen zu dieser Einladung versende ich 

[TOP 2] das vorläufige Protokoll der 2. Sitzung des Haushaltsauschusses des 58. 

Studierendenparlaments; 

[TOP 7] den Beschluss vom 22.10.2025 auf Beauftragung des AStA zur Durchführung 

eines Ausschreibungsverfahren mit dem Ziel einer Bestellung von einer 

Kassenprüferin oder eines Kassenprüfers zur Erstellung eines 

Jahresabschlussprüfung für das Haushaltsjahr 2024/2025, einschließlich der 

eingegangenen Bewerbungen; 

[TOP 8] den Entwurf zum Nachtragshaushalt 2026/2027 aus der 1. Lesung vom 

Finanzreferenten des AStA (Tim Barsch, NAWI); 
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Bemerkungen: 

[TOP 6] Weitere Berichte sind entsprechend § 7 Abs. 5 GO dem Präsidium vor der Sitzung 

in Textform anzukündigen. 

[TOP 8] Bei der Behandlung der Bewerbungsunterlagen ist den Erfordernissen der DSGVO 

ausreichend Rechnung zu tragen. 

 

Herzliche Grüße, 

 

Felix F. Ledneczky 


